
Diese Veröffentlichungen erfolgen nachrichtlich. De r Verwaltungsakte wurde 
ortsüblich bekannt gemacht in den Amts- und Gemeind eblättern: 
 
 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Rhein-Nahe 
Koblenzer Straße 18 
55411 Bingen 
für die Stadt Bacharach 

 
Stadtverwaltung Lorch 
Markt 5 
65391 Lorch 
für die Stadt Lorch 

 
 Verbandsgemeindeverwaltung 
  St. Goar-Oberwesel 
  Postfach 1 20 
  55462 Oberwesel 
 für die Stadt Goar 
 
Verbandsgemeindeverwaltung 
  Loreley 
  Postfach 11 20 
  56342 St. Goarshausen 

für die Stadt St. Goarshausen und der Ortsgemeinde Kestert 

 
  
 



Öffentliche Bekanntmachung 
Rheinland-Pfalz 

 
 
 
Ladung zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und zum Anhörungstermin über 

den Inhalt des Flurbereinigungsplanes 
 
 
 
I. Im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Kaub-Gutenfels, Rhein-Lahn-Kreis wird 

den Beteiligten der Flurbereinigungsplan gemäß § 59 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) 

 
am Mittwoch, 14. Dezember 2011 

vormittags von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses, Schulstraße 12,56349 Kaub 

 
bekannt gegeben. 
 
Der Flurbereinigungsplan liegt in dieser Zeit zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 
Beauftragte des DLR werden die neue Feldeinteilung erläutern, Auskünfte erteilen und 
auf Antrag einzelne Beteiligte in ihre neuen Grundstücke örtlich einweisen. Es liegt im 
eigenen Interesse der Beteiligten, diesen Termin, der eigens zur Auskunftserteilung und 
Erläuterung sowie zur örtlichen Einweisung bestimmt ist, wahrzunehmen. Im 
Anhörungstermin (vgl. Ziffer II. dieser Ladung) besteht erfahrungsgemäß nicht die 
Möglichkeit, eingehende Auskünfte über die Abfindung einzelner Teilnehmer zu 
erteilen. 
 
Jeder Teilnehmer erhält einen Nachweis des Neuen Bestandes, der seine neuen 
Grundstücke nach Fläche und Wert sowie das Verhältnis seiner Gesamtabfindung zu 
dem von ihm Eingebrachten nachweist. Dieser Nachweis ist zu den Terminen 
mitzubringen. Wenn Teilnehmer Bevollmächtigte benannt haben oder Vertreter bestellt 
sind, geht der Nachweis an den Bevollmächtigten bzw. Vertreter. 

 
II.  Zur Anhörung der Beteiligten über den Inhalt des Flurbereinigungsplanes wird hiermit 

gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG Termin anberaumt auf 
 
 

Mittwoch, 14. Dezember 2011, vormittags 11.00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses, Schulstraße 12,56349 Kaub 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)  55469 Simmern, 15.11.2011 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
Abt. Landentwicklung und Bodenordnung 
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde 

Schloßplatz 10  
Postfach 02 25, 55462 Simmern 
Telefon: 06761-9402-59 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Kaub-Gutenfels Telefax: 06761-9402-75 
Az.: 61063-H.A10.2 E-Mail: Landentwicklung-RNH@dlr.rlp.de 

 Website: www.dlr-rnh.rlp.de 

  



 
Die Beteiligten werden hiermit geladen als 
 
1) Teilnehmer für ihre dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren unterliegenden 

Grundstücke, 

2) Inhaber von Rechten an Grundstücken, die dem vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahren unterliegen, 

3) Angrenzer an das Flurbereinigungsgebiet wegen der Neuvermarkung der Grenzen 
gemäß § 56 FlurbG. 

 
Widersprüche gegen den Inhalt des Flurbereinigungsplanes, insbesondere gegen die 
Abfindung, gegen die Vermessung der Grenzen des Flurbereinigungsgebietes oder die 
Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, müssen die Beteiligten zur Vermeidung 
des Ausschlusses entweder im Anhörungstermin vorbringen oder innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen, beginnend mit dem 15.12.11 schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, 
Schloßplatz 10, 55469 Simmern 

oder 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, 
Rüdesheimer Straße 60-68, 55545 Bad - Kreuznach 

erheben. Die im Anhörungstermin vorgebrachten Widersprüche sind in eine 
Verhandlungsniederschrift aufzunehmen. Die schriftlichen Widersprüche müssen 
innerhalb der zweiwöchigen Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen sein. Hierauf 
wird besonders hingewiesen. 
 
Vorherige Eingaben oder Vorsprachen beim DLR oder bei sonstigen Stellen sind 
zwecklos und haben keinerlei rechtliche Wirkungen. 
 
Beteiligte, die keine Widersprüche zu erheben haben, brauchen zum 
Anhörungstermin nicht zu erscheinen. 
 
Reise- und Fahrtkosten werden nicht erstattet. 
 
Wer an der Wahrnehmung des Termins verhindert ist, kann sich durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte muss seine 
Vertretungsbefugnis durch eine ordnungsgemäße Vollmacht  nachweisen, die auch 
nachgereicht werden kann. Dies gilt auch für Eheleute bzw. Lebenspartner gem. 
Lebenspartnerschaftsgesetz, falls sie sich gegenseitig vertreten. 
 
Vollmachtsvordrucke können bei der Stadtverwaltung Kaub, Schulstraße 12, 56349 
Kaub und beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Schlossplatz 10, 55469 Simmern in 
Empfang genommen werden. Der Vollmachtgeber hat seine Unterschrift amtlich 
beglaubigen zu lassen (z. B. durch die Verbandsgemeindeverwaltung).  
Als Geschäft, das der Durchführung der vereinfachten Flurbereinigung dient, ist die 
Beglaubigung gemäß § 108 FlurbG kosten- und gebührenfrei. 
 



 
IV.  Zusatz für die Inhaber von Rechten an Grundstücken  
 

Nebenbeteiligte, deren Rechte aus dem Grundbuch ersichtlich sind, erhalten mit dieser 
Ladung ebenfalls einen Nachweis des Neuen Bestandes. Für die Rechte haften die im 
Auszug näher bezeichneten Abfindungsgrundstücke. Die bisher haftenden alten 
Grundstücke können anhand der im Auszug gemachten Angaben über die 
Grundbucheintragungen festgestellt werden. 
 
Da die eingetragenen Rechte im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren durch die 
Ausweisung von entsprechendem neuen Grundbesitz gewahrt bleiben und der neue 
Grundbesitz bezüglich der Belastungen anstelle des alten Grundbesitzes tritt, ist das 
Erscheinen dieser Nebenbeteiligten zum Termin nicht unbedingt erforderlich. 

 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Werner Nick 
(Abteilungsleiter) 
 
 
 



ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 55469 Simmern, 15.11.2011 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Schloßplatz 10  
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Telefon: 06761-9402-59 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren  
 Kaub-Gutenfels 

Telefax: 06761-9402-75 

Aktenzeichen: 61063-HA10.3. E-Mail: Landentwicklung-RNH@dlr.rlp.de 

 Internet: www.dlr-rnh.rlp.de 

 

Vorläufige Besitzeinweisung 
gemäß § 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der F assung der Bekanntmachung vom 

16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch  Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 
(BGBl. I S. 2794) 

 
und 

 

Überleitungsbestimmungen 
§§ 62 Abs. 3 und 66 FlurbG 

 
 

I. Anordnung 

Mit Wirkung vom 30.12.2011 werden die Beteiligten in den Besitz der neuen 
Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) eingewiesen. 
 
Mit der Ladung zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und zum Anhörungstermin über 
den Inhalt des Flurbereinigungsplanes erhält jeder Teilnehmer als Auszug aus dem 
Flurbereinigungsplan den Nachweis des neuen Bestandes. 
 
Mit den in den Überleitungsbestimmungen vom 15.11.2011 bestimmten Zeitpunkten 
werden der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke 
tatsächlich auf den in der neuen Feldeinteilung benannten Empfänger übergeleitet. 
Die Überleitungsbestimmungen sind Bestandteil dieser Anordnung. 
 
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22.12.2010 
(BGBl. I S. 2248), wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie 
keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
III. Hinweise 

1. Allgemeine Hinweise 

Die Erzeugnisse der neuen Grundstücke treten in rechtlicher Beziehung an die Stelle 
der Erzeugnisse der alten Grundstücke. Soweit an Erzeugnissen oder sonstigen 
Bestandteilen besondere Rechtsverhältnisse bestehen können, gilt der Empfänger 
als Eigentümer der neuen Grundstücke. 



 
 

Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentümer zur Last 
fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder auf 
Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 69 und 70 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794)) sind - 
soweit sich die Beteiligten nicht einigen können - gemäß § 71 FlurbG spätestens 3 
Monate nach Erlass dieser Anordnung beim Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zu stellen. 
 
Die nach §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen des 
Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes bestehen. 
Deshalb dürfen – soweit in den Überleitungsbestimmungen nichts anderweitiges 
festgesetzt ist - auch weiterhin Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen 
eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z.B. Beseitigung bzw. 
Neuanlage von Obstbaumanlagen, Errichtung oder Veränderung von Bauwerken und 
Einfriedungen sowie Beseitigung von Bäumen, Beerensträuchern, Hecken usw.) nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden. 
 
Die rechtlichen Wirkungen dieser vorläufigen Besitzeinweisung enden mit der 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes. 
 
Durch die vorläufige Besitzeinweisung wird Widersprüchen, die von den Beteiligten 
bei der Vorlage des Flurbereinigungsplanes bzw. dessen Nachträge, insbesondere 
gegen die zugeteilten Abfindungsgrundstücke, erhoben werden, nicht vorgegriffen. 
Änderungen des Flurbereinigungsplanes sind unbeschadet dieser Anordnung nach 
wie vor möglich. 
 
2. Auslegung der vorläufigen Besitzeinweisung und d er 

Überleitungsbestimmungen 

Je ein Abdruck dieser vorläufigen Besitzeinweisung mit Gründen und je ein Abdruck 
der Überleitungsbestimmungen liegen vom ersten Tag der Bekanntgabe an 
gerechnet, einen Monat lang bei der Stadtverwaltung Kaub, Schulstraße12, 56349 
Kaub während der Dienststunden und beim Vorsitzenden der 
Teilnehmergemeinschaft Herr Wolfgang Hillesheim, Schulstr. 31, 56349 Kaub sowie 
beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, 
Schlossplatz 10, 55469 Simmern – Zimmer 5 -zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
aus. 
 
3. Erläuterung der neuen Feldeinteilung 

Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten im Zuge der Bekanntgabe des 
Flurbereinigungsplanes  

am Mittwoch, 14. Dezember 2011 
vormittags von 9.00Uhr bis 11.00 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses, Schulstr. 12, 56349 Kaub 
erläutert. 



Anträge auf örtliche Einweisung können bis zu diesem Zeitpunkt schriftlich beim DLR 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (Dienstsitz Simmern) oder in dem Termin gestellt 
werden. 
 

 
Begründung 

 
1. Sachverhalt 

Durch die vorläufige Besitzeinweisung soll den Beteiligten die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre neuen Grundstücke schnellstmöglich in Besitz, Nutzung und Verwaltung 
zu übernehmen.  
 
Der Anhörungstermin nach § 59 FlurbG findet am 14.12.2011 statt. 
 
Durch diese Anordnung sollen die Beteiligten alsbald in den vollen Genuss der im 
Flurbereinigungsplan festgelegten Vorteile des Flurbereinigungsverfahrens gebracht 
werden.  
 
2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück als zuständige Flurbereinigungsbehörde gemäß § 65 
Abs. 2 des FlurbG in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) erlassen. 
 
Rechtsgrundlage sind die §§ 62, 63, 65 und 66 FlurbG. 
 
Die Anhörung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ist erfolgt. 
 
Die formellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung der vorläufigen 
Besitzeinweisung liegen vor. 
 
2.2 Materielle Gründe 

Das Verhältnis der Abfindungen zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten steht 
fest. 
Die Grenzen der von der vorläufigen Besitzeinweisung erfassten Grundstücke 
(Abfindungsgrundstücke) sind, soweit sie von einer Vermessung betroffen sind, in die 
Örtlichkeit übertragen. 
 
Die materiellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung der vorläufigen 
Besitzeinweisung liegen vor. 



Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung einschließlich der 
Überleitungsbestimmungen liegt im überwiegenden Interesse der Beteiligten des 
Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass 
viele Beteiligte ihre Landabfindung zu den in den Überleitungsbestimmungen 
vorgesehenen Zeitpunkten nicht in Besitz nehmen könnten. Sie sollten möglichst 
bald die Vorteile der Besitzzusammenlegung ausnutzen und die erforderlichen 
betrieblichen Umstellungen einleiten können. Die Verzögerung der Besitzübernahme 
hätte deshalb erhebliche Nachteile für die Beteiligten zur Folge. 
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, da der 
Allgemeinheit wegen der in die Bodenordnung investierten erheblichen öffentlichen 
Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen. 
 
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO in der gültigen 
Fassung sind damit gegeben. 

 
 
Im Auftrag 
 
gez. Werner Nick 
(Abteilungsleiter) 
 
 
 

 
Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlic hung nicht in Gang gesetzt. 
Die Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffen tlichen Bekanntmachungen. 
 


